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4  LAP Rheinland-Pfalz – Maßnahmen Wachenheim 

1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

– 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Ellerstadt 

Im Bereich der Akaziensiedlung befinden sich neben der A_650 zwischen Erpolzheimer 
Straße (L_526) und Bruchstraße ein Lärmschutzwall und eine Lärmschutzwand. 

Auf der Fließstraße (L_525) gilt zwischen Fließstraße 43 und Ratstraße eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 30 km/h. Vor der nördlichen Ortseinfahrt gilt auf der L_526 einseitig und 
auf Höhe des Sportplatzes beidseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Vor 
dem Kreisverkehr L_526 / L_527 gilt auf der L_526 aus Ellerstadt kommend beidseitig eine 
reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. Vor dem Kreisverkehr L_526 / L_527 gilt auf der 
L_527 eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. Auf Höhe der Bruchstraße gilt beid-
seitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 50 km/h. Zwischen dem Kreisverkehr L_527 / 
L_454 und der Albert-Scherer-Straße gilt auf der L_527 beidseitig eine reduzierte Ge-
schwindigkeit von 70 km/h. 

Vor dem Übergang A_650 / B_37 wird in Fahrtrichtung Bad Dürkheim von 100 km/h auf 
70 km/h reduziert.  

Friedelsheim 

Vor der westlichen Ortseinfahrt gilt auf der L_525 beidseitig eine reduzierte Geschwindig-
keit von 70 km/h. Vor der nördlichen Ortseinfahrt gilt auf der L_527 einseitig eine reduzierte 
Geschwindigkeit von 50 km/h. In Fahrtrichtung A_650 gilt auf der L_527 ab Höhe Im 
Schlossgarten 7 bis zur Ortsgrenze eine reduzierte Geschwindigkeit von 70 km/h. 

Gönnheim 

Vor der nördlichen Ortseinfahrt gilt auf der K 332_8 einseitig eine reduzierte Geschwindig-
keit von 70 km/h.  

Wachenheim 

Auf der Waldstraße (K 332_16) gilt aus Lärmschutzgründen zwischen Bürklin-Wolf-Straße 
und Hausnummer Waldstraße 106 eine reduzierte Geschwindigkeit von 30 km/h. Vor der 
östlichen Ortseinfahrt gilt auf der L_525 einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit von 
70 km/h. Vor der südlichen Ortseinfahrt L_516 gilt einseitig eine reduzierte Geschwindigkeit 
von 70 km/h. 
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1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Aufgrund ausstehender Rückmeldungen soll die Aktualisierung dieses Abschnitts im weite-
ren Prozess der Lärmaktionsplanung erfolgen. 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG WACHENHEIM – 

In der Verbandsgemeinde Wachenheim gibt es mehrere unterschiedliche nationale und 
internationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls darüber 
hinaus auch in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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